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Allgemeine Verkaufsbedingungen der PVA TePla AG, Wettenberg 
  

1. Geltungsbereich 

1.1 Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote 
erfolgen ausschließlich aufgrund der vorlie-
genden Bedingungen. Diese gelten auch für 
alle künftigen Geschäfte, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Gegenbestätigungen des Käufers unter Hin-
weis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedin-
gungen werden nicht Vertragsinhalt. 

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und 
dem Besteller zwecks Ausführung eines Ver-
trages getroffen werden, sind in einem Ver-
trag schriftlich niederzulegen. 

2. Angebot und Vertragsschluss 

2.1 Unsere Angebote sind unverbindlich, sofern 
auf die Verbindlichkeit im Angebot nicht aus-
drücklich hingewiesen worden ist. Ein Ver-
tragsschluss kommt erst durch unsere schrift-
liche Auftragsbestätigung zustande. 

2.2 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte 
oder sonstige Leistungsdaten sind nur ver-
bindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wird. 

2.3 An Angebotsunterlagen, Abbildungen, Zeich-
nungen, Kalkulationen und sonstigen Unterla-
gen behalten wir uns Eigentums- und Urhe-
berrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zu-
gänglich gemacht werden. 

2.4 Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet 
sind unterliegen der Geheimhaltung. Vor ihrer 
Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller un-
serer ausdrücklichen schriftlichen Zustim-
mung. 

3. Preise , Zahlungsbedingungen, Aufrech-
nung, Zurückbehaltung 

3.1 Die Preise verstehen sich ab unserem Werk, 
falls nicht anders vereinbart. 

3.2 Soweit nicht anders angegeben, halten wir 
uns an die in unseren als verbindlich gekenn-
zeichneten Angeboten enthaltenen Preise vier 
Wochen ab Datum des Angebotes gebunden. 

3.3 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in 
unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsle-
gung in der Rechnung gesondert ausgewie-
sen. 

3.4 Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere 
Rechnungen 14 Tage nach Rechnungsstellung 
ohne Abzug und für uns porto- und spesenfrei 
zahlbar. Maßgeblich ist das Datum des Zah-
lungseinganges bei uns.  

Wir sind berechtigt, trotz anderslautender An-
gaben des Käufers Zahlungen zunächst auf 
dessen ältere Schulden anzurechnen und 
werden den Käufer über die Art der er- folg-
ten Verrechnung informieren. Sind bereits 
Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir be-
rechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, 
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Haupt-
leistung anzurechnen. 

3.5 Teillieferungen berechtigen uns zur Rech-
nungsstellung über den entsprechenden Teil. 

3.6 Der Abzug von Skonto sowie Ratenzahlung 
bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

3.7 Gerät der Käufer in Verzug, so sind wir be-
rechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an 
Zinsen für das Jahr mit 8 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu verlangen. 
Die Geltendmachung eines darüber hinausge-
henden Schadensersatzes durch uns gegen-
über dem Käufer bleibt hiervon unberührt. 

3.8 Wenn uns Umstände bekannt werden, die die 
Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, 
insbesondere wenn ein Scheck und/oder ein 
Wechsel nicht eingelöst oder Zahlungen ein-
gestellt werden, sind wir berechtigt, die ge-

samte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn 
wir Schecks angenommen haben.  

Wir sind in diesem Falle außerdem berechtigt, 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu 
verlangen. 

3.9 Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur 
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns aner-
kannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung ei-
nes Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit be-
fugt, als sein Gegenanspruch auf dem glei-
chen Vertragsverhältnis beruht und rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 
anerkannt ist. Die Abtretung von gegen uns 
bestehenden Forderungen oder sonstigen 
Rechten ist ausgeschlossen. 

4. Lieferzeit, Teillieferungen, Annahmever-
zug 

4.1 Liefertermine oder -fristen, soweit sie verbind-
lich sein sollen, bedürfen der schriftlichen Bes-
tätigung durch uns. In allen anderen Fällen 
sind Liefertermine oder -fristen unverbindlich. 
Der Beginn der von uns angegebenen Liefer-
zeit setzt die Abklärung und Erfüllung aller 
technischen, kaufmännischen und behördli-
chen Bedingungen voraus. 

4.2 Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem 
Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbe-
lieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen 
teilen wir dem Käufer sobald als möglich mit. 

4.3 Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen 
jederzeit berechtigt. Die Rückgabe der Verpa-
ckung bedarf einer gesonderten Vereinba-
rung. 

4.4 Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungs-
verpflichtungen setzt die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen 
des Käufers voraus. 

4.5 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu 
ihrem Ablauf der Liefergegenstand an den 
ersten Frachtführer übergeben oder dem Be-
steller die Versandbereitschaft mitgeteilt wur-
de. 

4.6 Verzögert sich die Lieferung durch höhere 
Gewalt, Arbeitskämpfe oder sonstige, außer-
halb unseres Einflussbereiches liegende Er-
eignisse, so tritt eine angemessene Verlänge-
rung der Lieferfrist ein, längstens jedoch eine 
Verlängerung um sechs Monate. 

4.7 Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder 
verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so 
sind wir berechtigt, den uns entstandenen 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwen-
dungen, zu verlangen. In diesem Fall geht 
auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges 
oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Käufer 
über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. 

4.8 Entsteht dem Besteller infolge eines von uns 
zu vertretenden Verzuges ein Schaden, so ist 
er berechtigt, Verzugsentschädigung zu for-
dern. Diese beträgt für jede volle Woche der 
Verspätung 0,5%, im Ganzen jedoch höchs-
tens 5% vom Werte desjenigen Teiles der 
Gesamtlieferung, der infolge des Verzuges 
nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß 
benutzt werden kann. 

5. Montage, Inbetriebnahme, Service 

Soweit Montage-, Inbetriebnahme- oder Ser-
viceleistungen durchzuführen sind, gelten er-
gänzend die entsprechenden Bedingungen, 
die wir auf Anforderung zur Verfügung stellen. 

6. Gefahrübergang 

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald 
die Sendung an die den Transport ausführen-
de Person übergeben worden ist oder zwecks 
Versendung unser Lager verlassen hat (Lie-
ferdatum). Falls sich der Versand ohne unser 

Verschulden verzögert oder unmöglich wird, 
geht die Gefahr mit der Mitteilung der Ver-
sandbereitschaft auf den Besteller über. 

7. Mängelansprüche 

7.1 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an 
der Kaufsache vorliegt, ist der Käufer berech-
tigt, Nacherfüllung innerhalb angemessener 
Frist zu verlangen. 

7.2 Die Mangelanzeige ist unverzüglich nach 
Kenntnis eines Mangels schriftlich an uns ab-
zugeben. 

7.3 Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck 
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendun-
gen, insbesondere Transport-, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten sind ausgeschlos-
sen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, 
weil die Kaufsache nach einem anderen Ort 
als dem Erfüllungsort verbracht wurde, es sei 
denn, die Verbringung entspricht ihrem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch. 

7.4 Schlägt die zweite Nachbesserung nach 
angemessener Frist fehl und/oder ist eine Er-
satzlieferung nicht möglich oder unzumutbar, 
kann der Käufer nach seiner Wahl Herabset-
zung der Vergütung oder Rückgängigmachung 
des Vertrages verlangen. Schadenersatz kann 
nur unter den Voraussetzungen von Ziffer 9. 
dieser AVB geltend gemacht werden. 

7.5 Bei unerheblichen Mängeln und bei natürlicher 
Abnutzung sind jegliche Mängelansprüche 
ausgeschlossen. 

7.6 Für Software gilt im Übrigen:  

Wir gewährleisten die Übereinstimmung der 
dem Käufer überlassenen Software mit unse-
ren Programmspezifikationen, sofern die 
Software auf den von uns vorgesehenen Ge-
rätesystemen entsprechend unseren Richtli-
nien installiert wird. Mängelansprüche entste-
hen nur für solche Softwaremängel, die jeder-
zeit reproduzierbar sind. Wir verpflichten uns 
zur Beseitigung aller für die vertragsgemäße 
Benutzung nicht unerheblicher Mängel, behal-
ten uns aber vor, die Mangelbeseitigung je 
nach Bedeutung des Mangels nach unserer 
Wahl vorzunehmen durch Installation einer 
verbesserten Software-Version oder durch 
Hinweise zur Beseitigung oder zum Umgehen 
der Wirkung des Mangels. Wir übernehmen 
keine Gewähr dafür, dass die Software in allen 
vom Käufer gewählten, von uns jedoch nicht 
spezifizierten Kombinationen fehlerfrei arbei-
tet.  

7.7 Werden unsere Betriebs- oder Wartungsan-
weisungen nicht befolgt, Änderungen an den 
Lieferungen bzw. Leistungen vorgenommen, 
Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmateria-
lien verwendet, die nicht den Originalspezifi-
kationen entsprechen, oder liegen ungeeigne-
te chemische, elektrochemische oder elektri-
sche Einflüsse, ungeeignete oder unsachge-
mäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder 
Dritte vor, so entfallen jegliche Mängelansprü-
che. 

7.8 Mängelansprüche verjähren in zwölf Monaten 
ab Lieferung. 

7.9 Die vorstehenden Regelungen enthalten 
abschließend die Ansprüche bei Mängeln der 
Kaufsache und schließen sonstige Ansprüche 
für Mängel jeglicher Art aus. Die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Verbrauchsgüterkauf 
bleiben jedoch unberührt. 

8. Gewerbliche Schutzrechte und Urheber-
rechte 

8.1 Falls gegen den Käufer aufgrund der Benut-
zung der Kaufsache innerhalb eines Jahres ab 
Lieferung der Kaufsache Ansprüche wegen 
Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts 
oder eines Urheberrechts erhoben werden, 
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verpflichten wir uns, dem Käufer das Recht 
zum weiteren Gebrauch zu verschaffen. Vor-
aussetzung dafür ist, dass der Käufer uns un-
verzüglich schriftlich über derartige Ansprüche 
Dritter unterrichtet und uns alle Abwehrmaß-
nahmen und außergerichtlichen Maßnahmen 
vorbehalten bleiben. Sollte unter diesen Vor-
aussetzungen eine weitere Benutzung der 
Kaufsache zu wirtschaftlich vertretbaren Be-
dingungen nicht möglich sein, gilt als verein-
bart, dass wir nach unserer Wahl entweder 
die Kaufsache zur Behebung des Rechtsman-
gels abwandeln oder ersetzen oder die Kauf-
sache zurücknehmen und den an uns entrich-
teten Kaufpreis abzüglich eines das Alter der 
Kaufsache berücksichtigenden Betrages er-
statten. 

8.2 Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen, 
falls Rechtsverletzungen dadurch hervorgeru-
fen werden, dass die Kaufsache in nicht ver-
tragsgemäßer Weise verwendet wurde. Im 
Übrigen gelten die Regelungen gemäß Ziffer 
9. 

8.3 Wir haften nicht für Rechtsverletzungen durch 
die Kaufsache, sofern diese auf der Grundlage 
von Konstruktionsunterlagen oder sonstigen 
Vorgaben des Käufers gefertigt wurde. Viel-
mehr stellt uns der Käufer in diesem Falle von 
jeglicher Inanspruchnahme frei. 

9. Haftungsbeschränkung 

9.1 Für Schäden haften wir - aus welchen Rechts-
gründen auch immer nur 

a) bei Vorsatz, 

b) bei grober Fahrlässigkeit, 

c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, 
Körper, 

Gesundheit, 

d) bei Mängeln, die wir arglistig verschwie-
gen oder deren Abwesenheit wir garan-
tiert haben 

e) nach dem Produkthaftungsgesetz. 

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten haften wir auch bei leichter 
Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf den ver-
tragstypischen, vernünftigerweise vorherseh-
baren Schaden. Weitere Ansprüche sind aus-
geschlossen. 

9.2 Soweit für Datenverlust gehaftet wird, wird 
die Haftung auf den typischen Wiederherstel-
lungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßi-
ger und gefahrentsprechender Datensiche-
rung durch den Besteller eingetreten wäre. 

10. Eigentumsvorbehalt 

10.1 Bis zur Erfüllung aller Forderungen (ein-
schließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent), die uns aus jedem Rechts-
grund gegen den Käufer jetzt oder künftig zu-
stehen, werden uns die folgenden Sicherhei-
ten gewährt, die wir auf Verlangen nach unse-
rer Wahl ganz oder teilweise freigeben wer-
den, soweit ihr Wert die Forderungen nach-
haltig um mehr als 20 % übersteigt. 

10.2 Die Kaufsache bleibt unser Eigentum (Vorbe-
haltsware). Verarbeitung oder Umbildung er-
folgen stets für uns als Hersteller, jedoch oh-
ne Verpflichtung für uns. Es steht uns das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhält-
nis des Wertes der Vorbehaltsware (Rech-
nungswert) zu der neuen Sache zu. In diesem 
Fall verwahrt der Käufer unentgeltlich für uns. 
Veräußert der Käufer die neue Sache weiter, 
so gilt Ziff. 10.3 hierfür entsprechend. 

10.3 Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware 
im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 
verarbeiten und zu veräußern, solange er 
nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Si-
cherheitsübereignungen sind unzulässig. Der 
Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware ge-
gen die üblichen Risiken zu versichern. Die 
aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen 
Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Hand-
lung) bezüglich der Vorbehaltsware entste-

henden Forderungen (einschließlich sämtlicher 
Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der 
Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem 
Umfang an uns ab. Wir ermächtigen den Käu-
fer widerruflich, die an uns abgetretenen For-
derungen für unsere Rechnung im eigenen 
Namen einzuziehen. Diese Einziehungser-
mächtigung kann nur widerrufen werden, 
wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

10.4 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, 
insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf 
unser Eigentum hinweisen und uns unverzüg-
lich benachrichtigen, damit wir unsere Eigen-
tumsrechte durchsetzen können. Soweit der 
Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem 
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen 
oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, 
haftet hierfür der Käufer. 

10.5 Soweit im Lande des Käufers die Gültigkeit 
des Eigentumsvorbehaltes an besondere 
Formvorschriften oder sonstige Voraussetzun-
gen geknüpft ist, hat der Käufer für deren Er-
füllung zu sorgen. 

11. Rechte an Software 

11.1 An Software, sowie an deren Änderungen, 
Ergänzungen und Erweiterungen und zugehö-
riger Dokumentation erhält der Käufer ein 
nicht ausschließliches und nicht übertragba-
res, unbefristetes Nutzungsrecht ausschließ-
lich zum internen Betrieb der Software. 

11.2 Weitere als die in der vorstehenden Ziff. 11.1 
genannten Rechte an Software und Dokumen-
tationen stehen dem Käufer nicht zu, insbe-
sondere bleiben wir alleiniger Inhaber der Ur-
heberrechte. Dem Käufer ist es nicht gestat-
tet, Software, Dokumentationen und ggf. 
nachträglich gelieferte Änderungen, Ergän-
zungen oder Erweiterungen ohne unsere vor-
herige schriftliche Zustimmung Dritten zu-
gänglich zu machen, zu ändern zu kopieren 
oder anderweitig zu vervielfältigen, es sei 
denn, das Vervielfältigen geschieht zum Zwe-
cke der Anfertigung einer Sicherungskopie, 
die als solche zu kennzeichnen ist. 

11.3 Die Rückübersetzung des überlassenen 
Programmcodes in andere Codeformen (De-
kompilierung) ist unter den Voraussetzungen 
des § 69 e UrhG zum Zwecke der Herstellung 
der Interoperabilität einer unabhängig ge-
schaffenen Software mit der Vertragssoftware 
zulässig. Die zum Zwecke der Herstellung der 
Interoperabilität erforderlichen Schnittstellen-
informationen können gegen Erstattung eines 
geringen Kostenbeitrages bei uns angefordert 
werden. 

11.4 Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten 
oder Benutzen der Software auf mehr als nur 
einer Hardware ist unzulässig. Möchte der 
Käufer die Software auf mehreren Hardware-
konfigurationen zugleich einsetzen, etwa 
durch mehrere Mitarbeiter, muss er eine ent-
sprechende Anzahl von Programmpaketen 
erwerben. 

11.5 Der Käufer ist verpflichtet, den unbefugten 
Zugriff Dritter auf die Software sowie die Do-
kumentation durch geeignete Vorkehrungen 
zu verhindern. Die gelieferten Originaldaten-
träger sowie die Sicherungskopie sind an ei-
nem gegen den Zugriff Dritter gesicherten Ort 
aufzubewahren. Der Käufer stellt uns von dem 
Schaden frei, der durch die Verletzung dieser 
Pflicht entsteht. Die Mitarbeiter des Käufers 
sind nachdrücklich auf die Einhaltung der vor-
liegenden Vertragsbedingungen sowie der Be-
stimmungen des Urheberrechts hinzuweisen. 

12. Geheimhaltung 

12.1 Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas 
anderes vereinbart ist, gelten die uns im Zu-
sammenhang mit Bestellungen unterbreiteten 
Informationen nicht als vertraulich. 

12.2 Wir weisen darauf hin, dass wir die erhaltenen 
Daten des Käufers im Sinne des Bundesdaten-

schutzgesetzes verarbeiten. Es erfolgt eine 
Speicherung personenbezogener Daten auch 
bei Konzerngesellschaften und ausliefernden 
Stellen (§§ 28, 33 Bundesdatenschutzgesetz). 

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

13.1 Für diese Geschäftsbedingungen und die 
gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns 
und dem Käufer gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des in-
ternationalen Kaufrechts.  

13.2 Soweit der Käufer Kaufmann i. S. des Han-
delsgesetzbuchs, juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögens ist, ist der Sitz unseres Un-
ternehmens ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittel-
bar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten, 
es sei denn, ein anderer Gerichtsstand ist 
zwingend vorgeschrieben. 

 


